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Veröffentlichung Ort der Veröffentlichung

Satzung 26.10.2011 AB Stadt Hettstedt 10/11

Satzung

über die Erhebung von Erweiterungsbeiträgen für die öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage des Abwasserzweckverbandes Hettstedt und Umgebung

(Erweiterungsbeitragssatzung)

Aufgrund der §§ 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO
- LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383),
zuletzt geändert durch § 20 Abs. 1 des Gesetzes vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14,
18), in Verbindung mit den §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit (GKG - LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA
S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2009
(GVBl. LSA S. 648, 677), in Verbindung mit §§ 2, 6 und 8 des Kommunalabgabengeset-
zes (KAG - LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405); zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 02. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) und § 16 der Verbandssatzung des
Abwasserzweckverbandes Hettstedt und Umgebung, zuletzt geändert durch die 7. Ände-
rung der Verbandssatzung vom 25.11.2010 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises
Mansfeld-Südharz vom 18.12.2010) hat die Verbandsversammlung des AZV Hettstedt
und Umgebung in ihrer Sitzung am 15.09.2011 nachfolgende Satzung beschlossen:

I. Abschnitt

§ 1

Allgemeines

(1) Der Abwasserzweckverband Hettstedt und Umgebung betreibt seine Schmutzwas-
serkanalisations- und Schmutzwasserreinigungsanlagen (öffentliche Schmutzwas-
serbeseitigungsanlagen) als eine einheitliche öffentliche Einrichtung zur zentralen
Schmutzwasserbeseitigung nach Maßgabe seiner allgemeinen Schmutzwasserbe-
seitigungssatzung für die zum Verbandsgebiet gehörenden Entwässerungsgebiete.

(2) Der Abwasserzweckverband Hettstedt und Umgebung erhebt nach Maßgabe die-
ser Satzung Erweiterungsbeiträge zur Deckung des Aufwandes für die Erweiterung
seiner öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage (Erweiterungsbeiträge).

(3) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung beschränkt sich auf die Abrech-
nungsgebiete 2 und 3 gemäß der Schmutzwasserbeseitigungssatzung mit dem
räumlichen Geltungsbereich der Gemeinden Stadt Arnstein mit Ausnahme der
Ortsteile Greifenhagen und Wiederstedt sowie Stadt Hettstedt mit ihrem Ortsteil Rit-
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terode. Für diese Gemeinden bzw. Gemeindeteile wird die bereits fertig gestellte öf-
fentliche zentrale Einrichtung bezüglich der zentralen Kläranlage in Hettstedt und
des Leitungssystem erweitert.

(4) Der Abwasserzweckverband Hettstedt und Umgebung kann sich zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben eines Dritten bedienen.

II. Abschnitt

Erweiterungsbeitrag

§ 2

Grundsatz

Der Abwasserzweckverband Hettstedt und Umgebung erhebt, soweit der Aufwand nicht
durch Gebühren gedeckt ist, für die Erweiterung der öffentlichen Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage und des dazugehörigen Leitungssystems Erweiterungsbeiträge von den Bei-
tragspflichtigen im Sinne von § 6 Abs. 8 KAG-LSA, denen durch die Inanspruchnahme
oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Leistungen ein Vorteil entsteht.

§ 3

Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Abwasserbesei-
tigungsanlage angeschlossen werden können und für die

- eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut
oder gewerblich genutzt werden dürfen,

- eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach
der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen
Entwicklung im Verbandsgebiet zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung
anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage tatsächlich
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind.
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(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürger-
lich-rechtlichen Sinne. Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes bür-
gerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von dem Beitragspflich-
tigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige
ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbesondere
durch amtlich beglaubigte Dokumente, nachzuweisen.

§ 4

Beitragsmaßstab

(1) Der Erweiterungsbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaßstab
berechnet.

(2) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollge-
schoß 100% und für jedes weitere Vollgeschoß 60% der Grundstücksfläche ange-
setzt. Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung sind Geschosse, deren Decken-
oberfläche im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und
die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m
haben. Zwischendecken oder Zwischenböden, die unbegehbare Hohlräume von
einem Geschoss abtrennen, bleiben bei der Anwendung des Vorbenannten unbe-
rücksichtigt. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behan-
delt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten eines Bauwerkes kein Voll-
geschoss im Sinne der oben benannten Vollgeschossregelung, so werden bei
gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendeter 3,50 m (Trauf-
höhe und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollende-
ter 2,30 m (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet

(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,

1. die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, soweit
für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung
festgesetzt ist;

2. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen,
die Fläche im Satzungsbereich;

3. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB be-
steht, die jedoch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles lie-
gen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, es sei denn, dass
sich das Grundstück (in bezug auf seine Tiefe gesehen) teils im Innenbe-
reich und teils im Außenbereich befindet, in diesem Fall gilt als Grundstücks-
fläche höchstens die Fläche zwischen der Verkehrsanlage und einer Linie,
die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft,
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4. die über die sich nach Absatz 1 – 3 ergebenden Grenzen hinaus bebaut o-
der gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-
grenze und einer Parallelen hierzu, die in einer der übergreifenden Bebau-
ung oder übergreifenden gewerblichen Nutzung entsprechenden Tiefe ver-
läuft;

5. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-
zung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten,
Schwimmbäder, Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Land-
wirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,
65 % der Grundstücksfläche;

6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die
Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten 0rtsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so ge-
nutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirt-
schaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanla-
ge angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittel-
te Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Gren-
zen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch die-
se Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück er-
folgt;

7. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Ab-
wasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zuge-
ordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwän-
den der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grund-
stücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung
auf dem Grundstück erfolgt;

8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung,
bergrechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie,
Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Plan-
feststellung, der Betriebsplan oder der diesen ähnliche Verwaltungsakt be-
zieht.

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken

1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die darin festgesetz-
te höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;

2. für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe
der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufge-
rundet;
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3. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von
einem Vollgeschoß je Nutzungsebene;

4. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1, oder die Baumassenzahl
nach Nr. 2 überschritten wird, die sich nach der tatsächlich vorhandenen Be-
bauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 - 2;

5. für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn:

a) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirt-
schaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschos-
se,

b) für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet
festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,

c) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung über-
wiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB)
Berechnungswert nach Nr. 1 - 2;

6. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-
tergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimm-
bäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb
von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von ei-
nem Vollgeschoß;

7. für die kein Bebauungsplan besteht und die ganz oder teilweise innerhalb
des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge
schosse

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend
vorhandenen Vollgeschosse.

8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der
Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit;

9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung,
bergrechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist - bezogen auf die
Fläche nach Abs. 2 Nr. 9 - die Zahl von einem Vollgeschoß.

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB
oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse
die Vorschriften entsprechend anzuwenden wie sie bestehen für

1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zuläs-
sige Nutzungsmaß getroffen sind;
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2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteil, wenn die Satzung keine Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

§ 5

Beitragssatz

(1) Der Beitragssatz für die Erweiterung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage
beträgt 3,00 EUR je m² beitragspflichtige Fläche in den Abrechnungsgebieten 2 und
3.

(2) Die Beitragssätze für die Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Abwas-
serbeseitigungsanlage werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestan-
des in einer besonderen Satzung festgelegt.

§ 6

Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist
das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch i.d.F. vom 21.09.1994 (BGBL.I
S.2494), zuletzt geändert durch Art.2 des Gesetzes zur Beschleunigung fälliger
Zahlungen vom 30.03.2000 (BGBL.I S.330) belastet, so ist anstelle des Eigentü-
mers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i.
S. von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes i.d.F. vom 29.03.1994
(BGBL.I S.709), zuletzt geändert durch Art.6 Nr.3 des Vermögensrechtsbereini-
gungsgesetzes (VermRBerG) vom 20.10.1998 (BGBL.I S.3180).

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teil-
eigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ih-
rem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.



7

§ 7

Entstehung, Veranlagung und Fälligkeit der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Erweiterung der öffent-
lichen Abwasserbeseitigungsanlage, einschließlich des ersten Grundstücksan-
schlusses, frühestens jedoch mit Inkrafttreten dieser Satzung. Im Falle des § 3
Abs. 2 dieser Satzung entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen An-
schluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung.

(2) Ändern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände nachträglich
und erhöht sich dadurch der Vorteil, so entsteht ein zusätzlicher Beitrag.

(3) Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Voraus-
leistung nach § 8 dieser Satzung.

(4) Der Beitragsbescheid enthält mindestens:

a) die Bezeichnung des Beitrages

b) den Namen des Beitragsschuldners

c) die Bezeichnung des Grundstücks

d) den zu zahlenden Betrag

e) die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfä-
higen Kosten und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung

f) die Festsetzung des Fälligkeitstermins

g) die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht,

h) eine Rechtsbehelfsbelehrung.

§ 8

Vorausleistung

(1) Auf die künftige Beitragsschuld kann eine angemessene Vorausleistung von 75%
der endgültigen Beitragsschuld verlangt werden, sobald mit der Durchführung der
Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Bei-
tragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig
ist.
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(2) Ist die Beitragsschuld 3 Jahre nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheides
noch nicht entstanden, kann die Vorausleistung zurückverlangt werden, wenn die
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht be-
nutzbar ist. Der Rückzahlungsanspruch ist ab Erhebung der Vorausleistung mit 2
v. H. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank jährlich zu verzinsen.

§ 9

Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung
durch Vertrag vereinbart werden.

(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Bei-
tragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegol-
ten.

§ 10

Billigkeitsregelungen

(1) Bei der Berechnung der beitragspflichtigen, im Abrechnungsgebiet 2 gelegenen
Grundstücksfläche im Sinne des § 4 Abs. 3 dieser Satzung erfolgt eine Heranzie-
hung der Grundstücksfläche bei vorwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstü-
cken lediglich in Form, dass diese Grundstücke bis zur für das Abrechnungsgebiet
2 ermittelten, durchschnittlichen Grundstücksgröße für Wohngrundstücke (793
m²), multipliziert mit dem Faktor 1,3 (also bis zu einer Gesamtfläche von 1031 m²)
in voller Höhe und darüber hinaus wie folgt herangezogen werden:

a) bei einer darüber hinausgehenden Fläche von 1032 m² bis 1250 m² 75 % des
bestehenden Anspruches für diese Teilfläche und

b) bei einer darüber hinausgehenden Fläche von 1251 m² bis 1500 m² 50 % des
bestehenden Anspruches für diese Teilfläche.

c) Eine weitere Veranlagung von Teilflächen über 1501 m² erfolgt nicht.

(2) Bei der Berechnung der beitragspflichtigen, im Abrechnungsgebiet 3 gelegenen
Grundstücksfläche im Sinne des § 4 Abs. 3 dieser Satzung erfolgt eine Heranzie-
hung der Grundstücksfläche bei vorwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstü-
cken lediglich in Form, dass diese Grundstücke bis zur für das Abrechnungsge-
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biet 3 ermittelten, durchschnittlichen Grundstücksgröße für Wohngrundstücke
(620 m²), multipliziert mit dem Faktor 1,3 (also bis zu einer Gesamtfläche von 806
m²) in voller Höhe und darüber hinaus wie folgt herangezogen werden:

d) bei einer darüber hinausgehenden Fläche von 807 m² bis 1250 m² 75 % des
bestehenden Anspruches für diese Teilfläche und

e) bei einer darüber hinausgehenden Fläche von 1251 m² bis 1500 m² 50 % des
bestehenden Anspruches für diese Teilfläche.

f) Eine weitere Veranlagung von Teilflächen über 1501 m² erfolgt nicht.

(3) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestun-
det werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie
ganz oder zum Teil erlassen werden. Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und
das Erlöschen von Ansprüchen aus dem Beitragsschuldverhältnis gelten die §§
218 bis 223, 224 Absatz 1 und 2, §§ 225, 226, 227 Absatz 1, §§ 228 bis 232 der
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(4) Werden Grundstücke landwirtschaftlich i. S. d. § 201 des Baugesetzbuches oder
als Wald genutzt, ist der Beitrag so lange zinslos zu stunden, wie das Grundstück
zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes genutzt
werden muss. Satz 1 gilt auch für die Fälle der Nutzungsüberlassung und Be-
triebsübergabe an Familienangehörige i. S. d. § 15 der Abgabenordnung. Bei be-
bauten und tatsächlich angeschlossenen Grundstücken und Teilflächen eines
Grundstücks i. S. v. Satz 1 gilt dies nur, wenn:

1. die Bebauung ausschließlich der landwirtschaftlichen Nutzung dient und

2. die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage nicht in Anspruch genommen
wird.

Eine Entsorgung von Niederschlagswasser in durchschnittlich unbedeutender
Menge bleibt hierbei unberücksichtigt.

(5) Der Beitrag ist auch zinslos zu stunden, so lange

a) Grundstücke als Kleingärten i. S. d. Bundeskleingartengesetzes vom 28. Fe-
bruar 1993 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert durch Art. 5 des Schuldrechts-
änderungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2457) genutzt wer-
den oder

b) Grundstücke oder Teile von Grundstücken aus Gründen des Naturschutzes
mit einer Veränderungssperre belegt sind.



10

(6) Der AZV Hettstedt und Umgebung kann zur Vermeidung sozialer Härten im Ein-
zelfall zulassen, dass der Beitrag nach dem § 6 in Form einer Rente gezahlt wird.
Die Entscheidung obliegt der Verbandsversammlung.

(7) Bei der Bestimmung der Vollgeschossanzahl im Sinne des § 5 Absatz 4 dieser
Satzung bleiben Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage auslösen oder nicht an diese angeschlossen werden dürfen, in Bezug auf
ihre Geschossigkeit unberücksichtigt. Dies gilt nicht, wenn die Gebäude oder
selbständigen Gebäudeteile tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigungs-
anlage angeschlossen sind.

III. Abschnitt

Schlussbestimmungen

§ 11

Auskunfts- und Duldungspflicht

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem Abwasserzweckverband
Hettstedt und Umgebung jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und
Erhebung der Abgabe erforderlich ist.

(2) Der Abwasserzweckverband Hettstedt und Umgebung bzw. ein von ihm beauf-
tragter Dritter kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft ver-
pflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Um-
fange zu helfen.

§ 12

Anzeigepflichten

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Abwasserzweckverband
Hettstedt und Umgebung sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines
Monats schriftlich anzuzeigen.
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§ 13

Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie
zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3
DSG-LSA) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten
gemäß §§ 9 und 10 DSG-LSA (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und de-
ren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeich-
nung; Wasserverbrauchsdaten) durch den Abwasserzweckverband Hettstedt und
Umgebung zulässig.

(2) Der Abwasserzweckverband Hettstedt und Umgebung darf die für Zwecke der
Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der Wasserversorgung
und der Abwasserentsorgung bekanntgewordenen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von
den entsprechenden Behörden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und
Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufver-
fahren erfolgen kann.

§ 14

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig

1. entgegen § 3 Absatz 3 und § 11 Absatz 1 die für die Festsetzung und Erhe-
bung der Abgabe erforderlichen Auskünfte nicht erteilt;

2. entgegen § 11 Absatz 2 verhindert, dass der Abwasserzweckverband Hett-
stedt und Umgebung an Ort und Stelle ermitteln kann und die dazu erforder-
liche Hilfe verweigert;

3. entgegen § 12 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht in-
nerhalb eines Monats schriftlich anzeigt;

4. oder in sonstiger Weise gegen Bestimmungen dieser Satzung verstößt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 EUR geahndet
werden.
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§ 15

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hettstedt, den 19.09.2011

Krieg

Verbandsgeschäftsführer


